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Jugendhilfe- und Förderverein e.V., Bahnhofstraße 5
Kinderpflegebereich  ..........................................................................034671 79853
Büro  ...................................................................................................034671 54717
Geschäftsleitung
Telefon …. 034671 64008, Telefax  .....................................................034671 64009
Bereichsjugendpflegerin  ..................................................................034671 529759

Schulen und Bildungseinrichtungen
Kurstadt-Grundschule, Staatliche Grundschule, Alte Feldstraße 17
Telefon  ...............................................................................................034671 62088
Grundschule Udersleben, Hauptstraße 71,
Bad Frankenhausen, OT Udersleben
Telefon  ...............................................................................................034671 76030
Staatliche Regelschule „Juri Gagarin“, Müldenerstr. 11
Telefon  .................................................................................................034671 6690
Kyffhäuser-Gymnasium, Bahnhofstraße 5a
Telefon  ...............................................................................................034671 79300
Kyffhäuser-Gymnasium Haus II, Telefon  ...........................................034671 63051
Kyffhäuser Bildungs- und Sozialwerk e.V., Berufsförderzentrum, Kyffhäuser-
straße 46
Telefon ……… 034671 513-0, Telefax  ............................................. 034671 513-16
Kyffhäuser-Paracelsus-Schule, Kyffhäuserstraße 61
Telefon ……034671 5107-0, Telefax  ................................................ 034671 5107-6

KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen
An der Wipper 2, 06567 Bad Frankenhausen
Telefon……034671 650, Telefax .........................................................034671 65129
E-Mail bad-frankenhausen@kmg-kliniken.de

Sozial- und Lebensberatung
Diakonie Sozialstation, Erfurter Straße 45
Telefon  .................................................................................................034671 6990
Kinder- und Jugendhilfe  .......................................................................034671 6650
Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH,
Erfurter Straße 35, Sondershausen
Integrative Erziehungs- und
Familienberatungsstelle  .....................................................................03632 666180
mit Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung  ..................................................03632 6661820
Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratungsstelle, Hauptstelle Sondershausen  ..................................03632 6661830
Außensprechstunde Roßleben-Wiehe ...............................................034672 93876
Psychosoziale Beratungsstelle für Sucht-
kranke, -gefährdete und deren Angehörige  .......................................03632 782638
............................................................................................................03466 322076
Kreisdiakoniestelle ........................................................................... 0176 15295303
Haus am Kyffhäuser, Kyffhäuserstraße 46
Wohn- und Therapiezentrum für Menschen mit Autismus
Telefon  ............................................................................................... 034671 513-0
Telefax .............................................................................................  034671 513-22
Soziales Kompetenz-Centrum, Klosterstraße 15
Telefon  .............................................................................................034671 566033
E-Mail: info@sozialeskompetenzcentrum.de
Sozialverband VdK Ortsverband BFH
Tel. & Fax:  .........................................................................................034671 /50624

WEISSER RING e.V. Kyffhäuserkreis
Telefon 0173 3751049

Mieterverein Kyffhäuser (Beratung) ...................................... Tel. 0152 09884219

Touristische Einrichtungen
Barbarossahöhle, Mühlen 6, Kyffhäuserland, OT Rottleben
Telefon  ...............................................................................................034671 54513
Telefax  ...............................................................................................034671 54514
E-Mail service@hoehle.de
DB Deutsche Bahn Reiseauskunft
Zentrale Service-Nummer  ...............................................................0180 699 66 33
(Kosten pro Anruf, unabhängig von der Dauer des Anrufs:
20 Cent aus dem Festnetz, 60 Cent aus dem Mobilfunknetz)
Flugplatz Udersleben, Bad Frankenhausen, OT Udersleben
Telefon  ...............................................................................................034671 76020
Telefax  ...............................................................................................034671 76044
INSA Fahrplanauskunft (auch Anmeldung Rufbus)
Telefon  ...............................................................................................0391 5363180
Kurmittelhäuser
Kurmittelhaus an der Therme, August-Bebel-Platz 9
Telefon  ...............................................................................................034671 51240
Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen
(Kyffhäuser-Therme), August-Bebel-Platz 9
Telefon ……… 034671 5123, Telefax  ................................................034671 51259
E-Mail: kur@bad-frankenhausen.de
Kyffhäuser-Denkmal, Kyffhäuserland, OT Steinthaleben
Telefon ……… 034651 2780, Telefax  ..................................................034651 2308
Panorama Museum, Am Schlachtberg 9, Bad Frankenhsn.
Telefon ……… 034671 619-0, Telefax  ...............................................034671 62050
E-Mail info@panorama-museum.de
Tourist-Information, Anger 14
Telefon  ........................................................................... 034671 71717 oder 71716

Zentren für ältere Menschen
AWO Seniorenzentrum, Stiftstraße 3
Telefon ……… 034671 536, Telefax  ..................................................034671 53701
AWO Service Wohnen, Stiftstraße 1
Telefon ……… 034671 536, Telefax  ..................................................034671 53701
„Haus Wilma am Anger“, Anger 1
Telefon ……… 034671 55440, Telefax  ............................................034671 554410
Seniorenwohnpark „Jahnsche Höfe“, Heimstättenplatz 5
Telefon ……… 034671 5688-0, Telefax  ......................................... 034671 5688-20
E-Mail info@badfrankenhausen.vs-habilis.de
Begegnungsstätte Haus am Kurpark
Poststraße 10  .......................................................0152 07399397, 034671 909258
Montag-Freitag 10-17 Uhr, Sonntag 13-17 Uhr

Notrufe
Ärztlicher Notdienst  ..................................................................................116 117
Notruf Polizei  ...................................................................................................1 10
Feuerwehr  ........................................................................................................1 12

Rathaus (Markt 1, 06567 Bad Frankenhausen)
und nachgeordnete Einrichtungen
Sprechzeiten der Stadtverwaltung:
Montag  .........................................................................von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag  ......................................................................von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
...............................................................................und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch  ...............................................................................................geschlossen
Donnerstag  ..................................................................von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
...............................................................................und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag ..........................................................................von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Für die Besucherinnen und Besucher des Rathauses und der Friedhofsver-
waltung besteht die Pflicht, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Telefon, Telefax und E-Mail der Stadtverwaltung
Rathaus 034671 720-0, Telefax 034671 62063
E-Mail: Rathaus info@bad-frankenhausen.de
Sekretariat des Bürgermeisters, Telefonzentrale  ............................... 034671 720-0
Hauptamt  ......................................................................................... 034671 720-29
Kämmerei  ........................................................................................ 034671 720-32
Stadtkasse  .................................................................... 034671 720-30 und 720-31
Sachgebiet Gemeindesteuern  ......................................................... 034671 720-24
Einwohnermeldeamt  ..................................................... 034671 720-19 und 720-22
Standesamt  .................................................................. 034671 720-20 und 720-25
Ordnungsamt  ................................................................................... 034671 720-17
Schiedsstelle  ..................................................................................... 034671 720-0
Sachgebiet Soziales,
Kita-Verwaltung ............................................................. 034671 720-15 und 720-36
Stadtmarketing Kultur  ...................................................................... 034671 720-28
Fachbereich Bauverwaltung  .................................. 034671 720-23, 720-14, 720-38
Sachgebiet Erschließungs- und
Straßenausbaubeiträge  ................................................................... 034671 720-14
Sachgebiet Umwelt (Grünanlagen)  ................................................. 034671 720-37
Sachgebiet Liegenschaften  ............................................................. 034671 720-35
Friedhofsverwaltung, Frauenstraße 32  ..............................................034671 62461
Sachgebiet Tiefbau u. Wasserläufe  ................................................. 034671 720-27

Polizei Kontaktbereichsbeamte Bad Frankenhausen
Sprechzeiten
Dienstag  ............................................................................14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Donnerstag  .......................................................................... 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Telefon und Telefax  ............................................................................034671 62127
Vorübergehend nicht besetzt.

Ortsteilbürgermeisterin Esperstedt
Bürgerhaus Esperstedt, Parkstraße 161
Sprechzeiten:  ..................................................... Dienstag, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Telefon  .............................................................................................034671 5 26 95

Ortsteilbürgermeister Ichstedt
Schulstraße 201
Sprechzeiten  ....................................................... Dienstag 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Telefon  .............................................................................................0172 94 93 781

Ortsteilbürgermeister Ringleben
Sprechzeiten  ......................................................... Montag 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Telefon ..............................................................................................0173 58 31 659

Ortsteilbürgermeisterin Seehausen
Bürgerhaus Seehausen, Planplatz 9
Sprechzeiten  ......................................................... Montag 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Telefon  .........................................................034671 749764 und 0160 93 58 71 52

Ortsteilbürgermeister Udersleben
Bürgerhaus Udersleben, Am Dorfberg 5
Sprechzeiten  ....................................................... Dienstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Telefon  ...............................................................................................0173 7307136

Regionalmuseum und Stadtarchiv Bad Frankenhausen,
Schloßstraße 13
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag  ........................................................ 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon …… 034671 62086, Telefax  ................................................034671 553290
E-Mail: museum@bad-frankenhausen.de
E-Mail: archiv@bad-frankenhausen.de

Stadt- und Kurbibliothek „J. Friedrich Wilhelm Zachariä“,
Schloßstraße 11a
Öffnungszeiten
Dienstag  10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag  ........................................................................ 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag ................................................................................ 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Telefon..... 034671 63010, Telefax ..................................................... 034671 63014
E-Mail: bibliothek@bad-frankenhausen.de

Kindertageseinrichtungen
Integrative Kita „Kindervilla“, Geschwister-Scholl-Straße 2
Telefon  ...............................................................................................034671 62177
Kita „Sonnenschein“, Schloßstraße 26
Telefon  ...............................................................................................034671 62571
Kita „Sonnenschein“, Haus Zwergenstübchen, Am Tischplatt 29
Telefon  034671/541686
Kita „Wippergärtchen“, An der Wipper 9a
Telefon  ...............................................................................................034671 62128
Kita „Kyffhäuserzwerge“, Ichstedt, Schulstr. 201
Telefon ................................................................................................03466 319835
Kita „Pfiffikus“, Ringleben, Kupperstr. 19
Telefon ..................................................................................................03466 31209

Stadtwerke Bad Frankenhausen -
Eigenbetrieb der Stadt Bad Frankenhausen
Am Bahnhof 24
Telefon .... 034671 62343, Telefax  .....................................................034671 55232
E-Mail: stadtwerke@bad-frankenhausen.de

Jugendzentren
Horizont e.V., Stiftstraße 5
Telefon  ............................................................................................................79891
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+ + + Aktuelles aus dem Rathaus + + + Aktuelles aus dem Rathaus + + + 

+ + + Aktuelles aus dem Rathaus + + + Aktuelles aus dem Rathaus + + + 

Bad Frankenhausen wirbt mit Spartenfernsehen  
„sonnenklar.TV“

Die Ferien sind gestartet! Die Kampagne über sonnenklar.TV läuft. 
100 Werbespots über unsere schöne Kur- und Erholungsstadt wur-
den auf den Weg geschickt und sind noch bis zum 08.08. zu sehen. 

Beherbergungsstätten wie der Thüringer Hof, der Ackerbürgerhof, 
Hotel Residenz, Hotel Garni und die Alte Hämmelei sind dabei! Dazu 
gab es außerdem drei Live-Schalten, bei dem sonnenklar.TV direkt 
vor Ort war.

Die erste Live-Schalte wurde bei schönsten Kaiserwetter am Kyff-
häuser-Denkmal ausgestrahlt. Der Besuch im Solewasser-Vitalpark, 
das Schausiedehaus, der Schiefe Turm® und unsere Innenstadt 
wurden in dem nachfolgenden Schalten gezeigt. Wir hoffen, dass 
wir die Reiselust für unsere sehenswerte Region angeregt haben. 
Deutschlands schönste Fleckchen und wir sind dabei! Sogar mit 
einem “Hoffnungsstein“ beteiligte sich Moderator Christian Klumpp 
und das Team von sonnenklar.TV an unserer Steinmeile im Kurpark. 
Dafür bedanken wir uns!

Angelina Schönstedt
Citymanagerin
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§ 5
Wasser und Eisglätte

Wasser darf nur in die Gosse geschüttet werden, wenn es ungehindert 
abfließen kann; bei Frostwetter jedoch nur, wenn hierdurch keine Glätte 
entsteht.

§ 6
Betreten und Befahren von Eisflächen

Eisflächen aller Gewässer dürfen nur betreten und befahren werden, 
wenn sie durch die Stadtverwaltung Bad Frankenhausen dafür freigege-
ben worden sind.

§ 7
Abfallbehälter, Wertstoffcontainer, Sperrmüll

(1) Abfallbehälter (Papierkörbe) an Straßen und in öffentlichen Anlagen 
dürfen nur zur Aufnahme kleiner Mengen von Abfällen unbedeutender 
Art (z.B. Zigarettenschachteln, Pappbecher und -teller, Obstreste) be-
nutzt werden. Jede zweckwidrige Benutzung, insbesondere das Einbrin-
gen von
Hausmüll, ist verboten.
(2) Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer (z.B. für Blechdosen, Glas, 
Textilien, Altpapier) dürfen nicht durchsucht, Gegenstände daraus nicht 
entnommen oder verstreut werden. Dasselbe gilt auch für Sperrmüll, so-
weit die Gegenstände zum Abholen bereitgestellt sind. Sperrmüll ist fer-
ner gefahrlos und so am Straßenrand abzustellen, dass Schachtdeckel 
und Abdeckungen von Versorgungsanlagen usw. nicht verdeckt oder in 
ihrer Sichtbarkeit und Funktion beeinträchtigt werden.

§ 8
Leitungen

Straßen und öffentliche Anlagen dürfen mit Leitungen, Antennen und 
ähnlichen Gegenständen nicht überspannt werden. Berechtigungen auf-
grund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen bleiben unberührt.

§ 9
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden

Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Verkehrsteil-
nehmer auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen gefährdet werden kön-
nen, müssen unverzüglich durch den Eigentümer oder andere Berechtig-
te beseitigt werden.

§ 10
Einrichtungen für öffentliche Zwecke

Schieber, Armaturen, Revisions- und Kanalschächte und ähnliche Ein-
richtungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung, Löschwas-
serentnahmestellen, Schaltschränke, Transformations- und Reglersta-
tionen sowie Einrichtungen wie Vermessungspunkte, Schilder für die 
Straßenbezeichnung, Hinweisschilder auf Gas-, Wasser-, Fernwärme-, 
Post- und Stromleitungen sowie Entwässerungsanlagen dürfen nicht be-
schädigt, geändert, verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder für ihre Zwe-
cke unbrauchbar gemacht werden. Insbesondere ist es verboten, Hyd-
ranten für die Löschwasserentnahme zu verdecken.

§ 11
Hausnummern

(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf ei-
gene Kosten mit der dem Grundstück von der Stadt Bad Frankenhausen 
zugeteilten Hausnummer zu versehen. Die Hausnummer muss von der 
Straße aus erkennbar sein und lesbar erhalten werden.
(2) Die festgesetzte Hausnummer ist in unmittelbarer Nähe des Haupt-
eingangs deutlich sichtbar anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an 
der Straßenseite, so ist die Hausnummer an der zur Straße gelegenen 
Hauswand oder Einfriedung des Grundstückes in Nähe des Hauptein-
ganges anzubringen. Verdeckt ein Vorgarten das Wohngebäude zur Stra-
ße hin oder lässt ein solcher die Hausnummer nicht erkennen, so ist 
diese an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür 
zu befestigen. Die Stadt Bad Frankenhausen kann eine andere Art der 
Anbringung zulassen oder anordnen, wenn dies in besonderen Fällen, 
insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der Hausnummer, geboten ist.
(3) Die Hausnummern müssen aus wasserfestem Material bestehen. Als 
Hausnummern sind arabische Ziffern zu verwenden. Die Ziffern müssen 
sich in der Farbe deutlich vom Untergrund abheben und mindestens 10 
cm hoch sein.

§ 12
Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit nicht 
gefährdet oder belästigt wird.
(2) Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anlagen un-
beaufsichtigt umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielplätzen mitzuführen 
und in öffentlichen Brunnen oder Planschbecken baden zu lassen.
(3) Auf Wegen von Grün- und Parkanlagen, im Bereich der Fußgänger-
zone, einschließlich des Marktplatzes, in Spielstraßen, auf Märkten, bei 
Umzügen, Veranstaltungen und Festen dürfen Hunde nur an der Leine 
geführt werden.
(4) Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche Anlagen 
nicht verunreinigt werden. Halter oder mit der Führung oder Haltung von 
Tieren Beauftragte sind zur sofortigen Beseitigung von Verunreinigungen 
verpflichtet. Die Straßenreinigungspflicht der Grundstücksanlieger wird 
dadurch nicht berührt.

Ordnungsbehördliche Verordnung

über die Abwehr von Gefahren  
in der Stadt Bad Frankenhausen

Vom 29. Juli 2020

Aufgrund der §§ 27, 27a, 44, 45 und 46 Absatz 1 des Thüringer Ge-
setzes über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz - OBG -) vom 18. Juni 1993 (GVBl. S.323), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S.229, 
254) erlässt die Stadt Bad Frankenhausen als Ordnungsbehörde folgen-
de Verordnung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der 
Stadt Bad Frankenhausen, sofern in den nachfolgenden Bestimmungen 
nicht ausdrücklich etwas Anderes geregelt ist.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne Rücksicht auf die 
Eigentumsverhältnisse oder eine öffentlich-rechtliche Widmung - alle 
befestigten und unbefestigten, dem öffentlichen Verkehr oder einzelnen 
Arten des öffentlichen Verkehrs dienenden Flächen, einschließlich der 
Plätze und Fußgängerzonen.
(2) Zu den Straßen gehören:

a) der Straßenkörper, einschließlich der Geh- und Radwege, Brücken, 
Tunnel, Treppen, Durchgänge, Böschungen, Stützmauern, Gänge, 
Gräben, Entwässerungsanlagen, Park-, Trenn- und Seitenstreifen, 
Dämme, Rand- und Sicherheitsstreifen;

b) der Luftraum über dem Straßenkörper;
c) das Zubehör, wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und 

-anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßen-
verkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflanzung.

(3) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne Rück-
sicht auf die Eigentumsverhältnisse - die der Allgemeinheit im Stadtge-
biet zugänglichen

a) öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (siehe Absatz 4),
b) alle der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen Flächen und
c) die öffentlichen Toilettenanlagen.

(4) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen im Sinne des Absatzes 3 
Buchstabe 3 a) sind gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der 
Bevölkerung dienen.
Hierzu gehören:

a) Grün- und Parkanlagen, Gedenkplätze;
b) Kinderspielplätze;
c) Gewässer und deren Ufer.

§ 3
Verunreinigungen

(1) Es ist verboten:

a) öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anlagen und 
Einrichtungen wie Denkmäler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Bän-
ke, Verteilerschränke, Brunnen, Bäume, Blumenkübel, Papierkörbe, 
Müllbehälter, Streumaterialkästen, Fahrgastwartehallen, Hinweista-
feln des öffentlichen Nahverkehrs, öffentliche Absperrungen oder 
ähnliche Einrichtungen zu beschädigen.

b) auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Kraftfahrzeuge aller Art zu 
waschen oder abzuspritzen.

c) Abwasser, mit Ausnahme des aus dem Bereich von bebauten und 
befestigten Flächen abfließenden Niederschlagswassers, sowie 
Flüssigkeiten, die kein Abwasser sind (wie z.B. verunreinigende, be-
sonders ölige, teerige, brennbare, explosive, säure- und laugenhal-
tige oder andere umwelt- oder grundwasserschädigende Flüssigkei-
ten) in die Gosse einzuleiten, einzubringen oder dieser zuzuleiten. 
Das trifft auch für Baustoffe, insbesondere Zement, Mörtel, Beton 
sowie ähnliche Materialien zu.

(2) Wer für Zuwiderhandlungen im Sinne des Absatzes 1 als Ordnungs-
pflichtiger verantwortlich ist, hat den ordnungsgemäßen Zustand unver-
züglich wieder herzustellen.

§ 4
Wildes Zelten

In öffentlichen Anlagen ist das Zelten oder Übernachten untersagt, so-
weit dies nicht durch andere Vorschriften speziell geregelt wird.
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· die Verrichtung der Notdurft,
· das Nächtigen auf Bänken und Stühlen
· die Beeinträchtigung der Nutzung des öffentlichen Raumes durch 

die Allgemeinheit (z.B. durch Störung der öffentlichen Ruhe, Ver-
schmutzung der Flächen oder das Umstellen von Bänken).

§ 18
Anpflanzungen

Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbesondere Zweige von 
Bäumen, Sträuchern und Hecken, die in den öffentlichen Verkehrsraum 
hineinwachsen, dürfen die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der 
Ver- und Entsorgung nicht beinträchtigen. Der Verkehrsraum muss über 
Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 m, über 
den Fahrbahnen bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten 
werden.

§ 19
Ausnahmen

Auf schriftlichen Antrag kann die Stadtverwaltung Bad Frankenhausen 
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen.

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 50 des Ordnungsbehördengesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1. § 3 Absatz 1 Buchstabe a öffentliche Gebäude oder sonstige öffent-
liche bauliche Anlagen und Einrichtungen beschädigt;

2. § 3 Absatz 1 Buchstabe b auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen 
Kraftfahrzeuge aller Art wäscht oder abspritzt;

3. § 3 Absatz 1 Buchstabe c Abwässer und Baustoffe in die Gosse 
einleitet, einbringt oder dieser zuleitet;

4. § 4 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen zeltet oder übernachtet;
5. § 5 Wasser, das nicht ungehindert abfließen kann, oder Wasser bei 

Frostwetter in die Gosse schüttet;
6. § 6 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder befährt;
7. § 7 Absatz 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt;
8. § 7 Absatz 2 Abfallbehälter durchsucht, Gegenstände daraus ent-

nimmt, Sperrmüll entnimmt oder verstreut und Sperrmüll nicht ge-
fahrlos zum Abholen bereitstellt;

9. § 9 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzüglich beseitigt;
10. § 10 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschädigt, ändert, ver-

deckt, beseitigt, unzugänglich oder unbrauchbar macht;
11. § 11 Absatz 1 sein Haus nicht mit der zugeteilten Hausnummer ver-

sieht,
12. § 12 Absatz 2 Hunde unbeaufsichtigt umherlaufen lässt, mitführt 

oder baden lässt;
13. § 12 Absatz 3 Hunde nicht an der Leine führt;
14. § 12 Absatz 4 Verunreinigungen durch Haustiere nicht sofort besei-

tigt;
15. § 12 Absatz 5 fremde oder herrenlose streunende Katzen füttert;
16. § 13 verwilderte Tauben füttert;
17. § 14 Absatz 1 Werbung betreibt, Waren oder Leistungen anbietet 

oder Werbeträger aufstellt oder anbringt;
18. § 15 Absatz 3 während der Mittags- und/oder Abendruhezeiten Tä-

tigkeiten ausübt, die die Ruhe Unbeteiligter stören;
19. § 15 Absatz 6 Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte oder Musikinst-

rumente in einer Lautstärke, die unbeteiligte Personen stört, betreibt 
oder spielt;

20. § 16 Absatz 1 offene Feuer im Freien anlegt und unterhält;
21. § 16 Absatz 3 zugelassene Feuer nicht durch eine volljährige Person 

beaufsichtigt und vor Verlassen der Feuerstelle ablöscht;
22. § 16 Absatz 4 offene Feuer anlegt, die

a) von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 m, 
vom Dachvorsprung ab gemessen,

b) von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100 m oder
c) von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 m ent-

fernt sind;
23. § 17 Andere mehr als nach den Umständen vermeidbar behindert 

oder belästigt
24. § 18 Absatz 1 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk die 

Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung be-
einträchtigt, den Verkehrsraum über Geh- und Radwegen nicht bis 
zu einer Höhe von mindestens 2,50 m und über Fahrbahnen nicht 
bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freihält;

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Absatz 1 OBG mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne von Absatz 1 ist die Stadt Bad Franken-
hausen (§ 51 Absatz 2 Nr. 3 OBG).

§ 21
Geltungsdauer

Diese Verordnung gilt bis zum 31. Dezember 2025.

(5) Das Füttern fremder oder freilebender (herrenloser) Katzen ist verbo-
ten. Ausnahmen, insbesondere für die kontrollierte Fütterung freileben-
der Katzen zur Populationskontrolle/-reduzierung durch Einrichtungen 
des Tierschutzes, können zugelassen werden.

§ 13
Bekämpfung verwilderter Tauben

(1) Verwilderte Tauben dürfen nicht gefüttert werden.
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, Wohnräu-
men oder anderen Räumen haben geeignete Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Nistplätze verwilderter Tauben oder zur Erschwerung des Nis-
tens von verwilderten Tauben zu ergreifen.

§ 14
Unbefugte Werbung

(1) In öffentlichen Anlagen ist es nicht gestattet,

a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen 
und sonstige Werbeschriften zu verteilen, abzuwerfen oder mit an-
deren Werbemitteln zu werben;

b) Waren oder Leistungen durch Ausschellen oder Ausrufen anzubie-
ten;

c) Werbestände, Werbetafeln oder ähnliche Werbeträger aufzustellen 
oder anzubringen.

(2) Nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden 
sind Werbeträger von den Verantwortlichen innerhalb einer Woche zu 
entfernen.

§ 15
Ruhestörender Lärm

(1) Jeder hat sich auch außerhalb der Ruhezeiten nach Absatz 2 so zu 
verhalten, dass andere nicht mehr als nach den Umständen unvermeid-
bar durch Geräusche gefährdet oder belästigt werden.
(2) Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von:

13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (Mittagsruhe)
19:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Abendruhe);

für den Schutz der Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) gilt § 7 der 4. 
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz.
(3) Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, 
die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. Das gilt insbesondere für das
Ausklopfen von Gegenständen (Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen u. 
ä.), auch auf offenen Balkonen und bei geöffneten Fenstern.
(4) Das Verbot des Absatzes 3 gilt nicht für Arbeiten und Betätigungen 
gewerblicher oder land- und forstwirtschaftlicher Art, wenn die Arbeiten 
üblich sind und die Grundsätze des Absatzes 1 beachtet werden und 
insbesondere bei den ruhestörenden Arbeiten in geschlossenen Räu-
men (Werkstätten, Montagehallen, Lagerräumen u.a.) Fenster und Türen 
geschlossen sind. Für Geräte und Maschinen i. S. d. Geräte- und Maschi-
nenlärmverordnung (32. BImSchV v. 29. August 2002, BGBl. I S. 3478) 
gelten die dortigen Regelungen.
(5) Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 3 sind zulässig, wenn ein 
besonderes öffentliches Interesse die Ausführung der Arbeiten in dieser 
Zeit gebietet.
(6) Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente dürfen 
nur in solcher Lautstärke betrieben bzw. gespielt werden, dass unbetei-
ligte Personen nicht gestört werden.
(7) Für die Ruhezeiten an Sonntagen, gesetzlichen und religiösen Feier-
tagen gilt das Thüringer Feiertagsgesetz vom 21. Dezember 1994 (GVBl. 
Seite 1221) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 16
Offene Feuer im Freien

(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder ähnlichen offe-
nen Brauchtumsfeuern im Freien ist nicht erlaubt.
(2) Die Ausnahmegenehmigung nach § 19 ersetzt nicht die notwendige 
Zustimmung des Grundstückseigentümers oder Besitzers.
(3) Jedes nach § 19 zugelassene Feuer im Freien ist dauernd durch eine 
volljährige Person zu beaufsichtigen. Bevor die Feuerstelle verlassen 
wird, sind Feuer und Glut abzulöschen.
(4) Offene Feuer im Freien müssen entfernt sein.

1. von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 15 m, ab dem 
Dachvorsprung gemessen,

2. von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 100 m und
3. von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 15 m.
(5) Andere Bestimmungen (wie z.B. das Abfallbeseitigungs- und Natur-
schutzrecht, landesrechtliche Vorschriften, wie das Waldgesetz und die 
Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen), nach denen 
offene Feuer im Freien gestattet oder verboten sind, bleiben unberührt.

§ 17
Störendes Verhalten in öffentlichen Anlagen

In öffentlichen Anlagen ist jedes Verhalten untersagt, das geeignet ist, 
Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu behindern oder 
zu belästigen, insbesondere

· aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten durch 
In-den-Weg-Stellen, Einsatz von Hunden als Druckmittel, Verfolgen 
oder Anfassen),
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b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerver-
zeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen 
eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festge-
stellt wurde und dies der Stadt Bad Frankenhausen erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum 4. September 2020 (2. Tag vor der Wahl) bis 18:00 
Uhr bei der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen, Rathaus, Raum 019-
020 (Einwohnermeldeamt), Markt 1, 06567 Bad Frankenhausen, münd-
lich oder schriftlich beantragt werden. Zur Beantragung per Telefax ver-
wenden Sie bitte die Fax-Nummer 034671 720-18, zur Beantragung per 
E-Mail die E-Mail-Adresse wahl@bad-frankenhausen.de. Eine telefoni-
sche Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 5. September 2020 
(= Tag vor der Wahl), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
stellen.
7.
Für den Fall, dass bei der Ortsteilbürgerrmeisterwahl in Ringleben am 
6. September 2020 kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men erhält, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl, d.h. am Sonntag, 
dem 20. September 2020, eine Stichwahl statt. Stimmberechtigt für die 
Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, sofern 
er nicht in der Zwischenzeit sein Wahlrecht verloren hat.
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für 
die erste Wahl am 6. September 2020 einen Wahlschein erhalten haben, 
erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Brief-
wahlunterlagen.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können 
bereits vor der Wahl einen Wahlschein für die Stichwahl beantragen. 
Wahlscheine für die Stichwahl können bis zum 18. September 2020 bis 
18:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen, Rathaus, Raum 
019-020 (Einwohnermeldeamt), Markt 1, 06567 Bad Frankenhausen, 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Zur Beantragung per Telefax 
verwenden Sie bitte die Fax-Nummer 034671 720-18, zur Beantragung 
per E-Mail die E-Mail-Adresse wahl@bad-frankenhausen.de. Eine te-
lefonische Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Stich-
wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
19. September 2020 bis 12:00 Uhr ein neuer Wahlschein erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt 
ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, die 

Anschrift der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen, Rathaus, Raum 
019-020 (Einwohnermeldeamt), Markt 1, 06567 Bad Frankenhau-
sen, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins ange-
geben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der oben genannten Behörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig an die 
auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag, dem 6. September 2020, bis 18:00 Uhr, bzw. 
im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, dem 19. April 2020, bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die Briefwahl 
zu entnehmen.

Bad Frankenhausen, den 28. Juli 2020
Stadt Bad Frankenhausen
Dr. Andreas Räuber
Stadtwahlleiter

§ 22
Inkrafttreten

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach der Ver-
kündung in Kraft.
Bad Frankenhausen, 29. Juli 2020
Stadt Bad Frankenhausen
Strejc
Bürgermeister
Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom 22. Juni 2020
Bekanntgemacht im Amtsblatt der Kur- und Erholungsstadt Bad Franken-
hausen Nr. 15/2020 vom 5. August 2020

Ortsteilbürgermeisterwahl Ringleben 2020

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Ortsteilbürgermeisterwahl im Ortsteil Ringleben  

der Stadt Bad Frankenhausen am 6. September 2020

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters im Orts-
teil mit Ortsteilverfassung Ringleben wird in der Zeit vom 17. bis 21. 
August 2020 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen im Rathaus der 
Stadt Bad Frankenhausen, Raum 019-020 (Einwohnermeldeamt), Markt 
1, 06567 Bad Frankenhausen, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Die allgemeinen Öffnungszeiten lauten:

Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
(Mittwoch geschlossen)
Donnerstag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu sei-
ner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. So-
fern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die 
Einsichtnahme wird durch ein Bildschirmgerät ermöglicht.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann in der Zeit vom 17. bis 21. August 2020 (20. bis 16. 
Tag vor der Wahl) Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. 
Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung vor-
zunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen oder zu be-
richtigen. Die Einwendungen müssen bei der Stadt Bad Frankenhausen, 
Raum 019-020 (Einwohnermeldeamt), Markt 1, 06567 Bad Frankenhau-
sen, schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorge-
tragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichts-
frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein (siehe hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 16. August 2020 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen 
das Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein Wahl-
recht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im Wege der 
Briefwahl teilnehmen.
Wichtiger zusätzlicher Hinweis:
Wegen der noch andauernden „Coronavirus“-Pandemie wird beson-
ders den älteren Wahlberechtigten und solchen mit Vorerkrankun-
gen empfohlen, sofort nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungskarte 
Briefwahlunterlagen beim Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung 
Bad Frankenhausen, Zimmer 019-020, Markt 1, 06567 Bad Franken-
hausen, anzufordern, um an der Wahl durch Briefwahl teilzunehmen. 
Ein Antragsformular für die Briefwahlunterlagen befindet sich abge-
druckt auf der Wahlbenachrichtigungskarte.
5.
Einen Wahlschein für die Briefwahl erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Er-
hebung von Einwendungen versäumt hat,
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Der Salzhund „Mutz“ ist wie-
der in der Tourist-Information 
erhältlich. Die Geschichte, 
wonach ein Hund die Franken-
häuser Salzquellen entdeckt 
haben soll, ist jedem Orts-
kundigen bekannt. Nun kön-
nen Gäste, Bürgerinnen und 
Bürger den „Mutz“ zum Ver-
schenken oder als Andenken 
in verschiedenen Größen und 
Ausführungen in der Tourist-
Information kaufen.

Nachdem die 2018 zum 200. 
Kurjubiläum stattgefundene 
Pflanzaktion großen Anklang 
gefunden hat und der Flieder auch in diesem Jahr im Nu ausverkauft war, 
hat sich die Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen dazu entschlos-
sen, die extra für Bad Frankenhausen gezüchtete Fliedersorte „Syringa 
vulgaris“ im nächsten Jahr zum Fliederfest wieder anzubieten.

Kur & Tourismus GmbH
Bad Frankenhausen

Amtliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 11. August 2020, findet um 18:00 Uhr die 11. Sitzung 
des Stadtrates Bad Frankenhausen statt.

Sitzungsort: Rotbart-Arena Bad Frankenhausen
Esperstedter Straße 23, 06567 Bad Frankenhausen

Die Sitzung ist öffentlich. Die Einwohner der Stadt Bad Frankenhau-
sen sind dazu herzlich eingeladen.

Tagesordnung

1. Eröffnung durch den Bürgermeister, Feststellung der ord-
nungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der öffentlichen Niederschrift des Stadtrates 

vom 02. Juli 2020
4. Einwohnerfragestunde
5. Beratung Mobilitätskonzept Bad Frankenhausen 2020 - Ver-

kehrspolitische Ziele
6. Baumaßnahme „Neupositionierung der Tourist- Information 

Bad Frankenhausen“
Ausschreibung und Vergabe des Gewerks LOS 5 „Medien-
technik“

7. Baumaßnahme „Neupositionierung der Tourist- Information 
Bad Frankenhausen“
Ausschreibung und Vergabe des Gewerks LOS 6 „Elektro-
technik mit Einbruch- und Brandmeldetechnik“

8. KITA Pfiffikus, Kupperstraße 19 in Bad Frankenhausen, OT 
Ringleben
Vergabe von Bauleistungen zur Instandsetzung der Kita
Mauerwerkstrockenlegung u. flankierende Maßnahmen

9. Vergabe von Bauleistungen zur Instandsetzung der Hälter-
straße in 06567 Bad Frankenhausen als Gemeinschaftsmaß-
nahme mit dem Kyffhäuser- Abwasser- und Trinkwasserver-
band Artern

10. Anfragen

Matthias Strejc
Bürgermeister

Neuigkeiten aus der Tourist-Information  
Bad Frankenhausen
Unsere Tourist-Information hat Verstärkung bekommen: Herzlich willkom-
men Vanessa Vollrath! Als gelernte Tourismuskauffrau ergänzt sie nun 
unser Team in der Tourist-Information und ist Ihre Ansprechpartnerin in 
allen touristischen Belangen in und um Bad Frankenhausen.
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Wer ist wer in Bad Frankenhausen?

In dieser Reihe geben Bad Frankenhäuser Bürgerinnen und Bürger sowie andere mit der 

Stadt verbundene Persönlichkeiten mehr oder weniger ehrliche Bekenntnisse ab.

1. Vor- und Zuname? Jana Rüdiger
2. Zur Zeit ausgeübter Beruf / Beamtin bei der Bundeswehr /

ausgeübtes Ehrenamt?
Ehrenamtlich Stadtratsmitglied /
Fraktion "Gemeinsam für Bad
Frankenhausen" (GfBF)

3. Beruflicher Werdegang Studium der Öffentlichen
(Ausbildungen, erlernte Berufe)? Verwaltung an der Fachhoch-

schule der Bundeswehr 
in Mannheim - Abschluss: Diplom

Beamtin im gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienst
der Bundeswehr

4. Alter in Jahren, Sternzeichen? 42, Skorpion
5. Familienstand, Zahl der Kinder? Verheiratet, eine Tochter
6. Geburtsort, Bundesland? Bad Frankenhausen, Thüringen
7. Welches sind Ihre besten Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, 

Persönlichkeitseigenschaften? Aufgeschlossenheit, Ehrgeiz
8. Und welches sind Ihre größten

persönlichen Schwächen? Ungeduld
9. Was tun Sie, wenn Sie

niedergeschlagen oder sehr
enttäuscht sind, um wieder 
Hoffnung zu schöpfen? Ich rede mit meiner Familie und meinen Freunden.

10. Welche Stunde Ihres Lebens
war die bisher glücklichste? Meine Hochzeit und die Geburt meiner Tochter.

11. Und welche die dunkelste? Der plötzliche Tod meines Vaters.
12. Konfession (Glaubensbekenntnis)? Keine Konfession
13. Welche natürliche Gabe oder

welches Talent hätten Sie gerne? Klavier spielen zu können.
14. Welche Musik (CD's) Ich höre gern Musik, die zu meiner momentanen

hören Sie am liebsten? Stimmung passt.
15. Ihr Lieblingsbuch bzw.

Ihre Lieblingsbücher? Thriller und Krimis.

16. Ihr(e) Lieblingsfilm(e)? "A Star is Born"; Stephen King's "Es"
17. Angenommen, eine Zeitmaschine

versetzt Sie in eine andere Zeit,
welches Ereignis möchten Sie Ich lebe im Hier und im Jetzt.
erleben?

18. Ihre Lieblingsfarbe(n)? Grün, weiß, schwarz, …
19. Womit beschäftigen Sie sich Mit meiner Familie, Fahrrad fahren und Reisen unternehmen, 

in Ihrer Freizeit? meist in Kombination.
20. Was mögen Sie überhaupt nicht? Unehrlichkeit
21. Wie lautet das Motto Ihres Lebens?

"Genieße jeden Tag. Man weiß nie, ob es der letzte ist."
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Der Fachbereich Ordnung und Soziales der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen informiert:

Das De-facto-Parkverbot Am Teichfeld

(le) Eine gebührenpflichtige Verwarnung (umgangssprachlich ein „Knöll-
chen“) zu erhalten, ist stets mit Ärger verbunden. Um unnötigen Ärger 
aus dem Weg zu gehen, wird an dieser Stelle klargestellt, dass im öffent-
lichen Verkehrsraum des Wohngebiets Am Teichfeld das Parken verboten 
ist - und das, obwohl nirgendwo ein Parkverbotsschild steht.
Das Parkverbot folgt quasi indirekt aus der vorhandenen Beschilderung 
der Straße, nämlich mit dem in der Straßenverkehrsordnung (StVO) un-
ter der Nr. 325 geführten Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Bereich“. 

In verkehrsberuhigten Bereichen darf gemäß § 42 Abs. 2 StVO in Verbin-
dung mit der Anlage 3 zur § 42 Abs. 2 StVO nur innerhalb der als Park-
flächen gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Da es Am Teichfeld 
aber keine Parkflächenmarkierungen gibt, darf folglich im gesamten öf-
fentlichen Verkehrsraum der Straße Am Teichfeld nicht geparkt werden.
Das Anbringen von Fahrbahnmarkierungen, die das Parken erlauben 
würden, kommt übrigens Am Teichfeld nicht in Betracht, da die Straße 
hierfür zu eng ist. Parkende Fahrzeuge könnten im Notfall zu unüber-
windbaren Hindernissen für Rettungsfahrzeuge werden.

Zwei neue 4-Sterne Unterkünfte in Bad Frankenhausen

Fotos:  
Ferienwohnung 

„Hanna“  
(Bad Frankenhausen)

Das Ferienhaus 
„Strauss“ und die Fe-
rienwohnung „Han-
na“ sind zwei neue 
Privatunterkünfte in 
Bad Frankenhausen, 
die sich ab sofort mit 
jeweils 4 Sternen der 
Klassifizierung des 
Deutschen Tourismus-
verbandes schmücken 
dürfen. Am 14. Juli 
2020 übergaben Jens 
Lüdecke, Geschäfts-
führer der Kur & Tou-
rismus GmbH Bad 
Frankenhausen und 
Katrin Möbius, Leiterin 
der Tourist-Information 
Bad Frankenhausen, 
für die beiden Unter-
künfte die Urkunden.
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(le) Eine gebührenpflichtige Verwarnung (umgangssprachlich ein 
„Knöllchen“) zu erhalten, ist stets mit Ärger verbunden. Um unnötigen 
Ärger aus dem Weg zu gehen, wird an dieser Stelle klargestellt, dass im 
öffentlichen Verkehrsraum des Wohngebiets Am Teichfeld das Parken 
verboten ist - und das, obwohl nirgendwo ein Parkverbotsschild steht.
Das Parkverbot folgt quasi indirekt aus der vorhandenen Beschilderung 
der Straße, nämlich mit dem in der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
unter der Nr. 325 geführten Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Be-

reich“. In verkehrsberuhigten Bereichen darf gemäß § 42 Abs. 2 StVO 
in Verbindung mit der Anlage 3 zur § 42 Abs. 2 StVO nur innerhalb 
der als Parkflächen gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Da es 
Am Teichfeld aber keine Parkflächenmarkierungen gibt, darf folglich im 
gesamten öffentlichen Verkehrsraum der Straße Am Teichfeld nicht ge-
parkt werden.
Das Anbringen von Fahrbahnmarkierungen, die das Parken erlauben 
würden, kommt übrigens Am Teichfeld nicht in Betracht, da die Straße 
hierfür zu eng ist. Parkende Fahrzeuge könnten im Notfall zu unüber-
windbaren Hindernissen für Rettungsfahrzeuge werden.
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durch ihren Einrichtungsstil und einen direkten Blick auf den Schiefen 
Turm von Bad Frankenhausen®.

Mit den deutschlandweit einheitlichen und objektiven Bewertungskrite-
rien des DTV sind Qualitätsstandards festgelegt, die dem Gast bei der 
Auswahl der perfekten Unterkunft helfen. Darüber hinaus steigert letzt-
lich jede klassifizierte Unterkunft auch die Qualität des Tourismus in 
der Kurstadt als Urlaubs- und Ferienort. Für viele Gäste ist die Sterne-
Klassifizierung ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Unterkunft. 
Als staatlich anerkanntes Sole-Heilbad ist die Anzahl der klassifizierten 
Unterkünfte für die Anerkennung des Prädikats ebenso ein wichtiges Kri-
terium.
Die DTV-Klassifizierung gilt jeweils für 3 Jahre.
Die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information Bad Frankenhausen sind 
vom Deutschen Tourismusverband (DTV) als Prüferinnen lizensiert und 
bewerten anhand eines umfangreichen Kriterienkataloges die jeweiligen 
Unterkünfte. Sehr gern beraten sie private Gastgeber zur Klassifizierung.

Kur & Tourismus GmbH
Bad Frankenhausen

Mit einfachen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst 
und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Die wichtigsten Hygienetipps:

Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, 
mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.

Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange  
(mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände mit Wasser und Seife – 
insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch – und entsorgen Sie das Taschentuch 
 anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.

Halten Sie stets ausreichend Abstand zu Menschen, ganz beson-
ders bei Husten, Schnupfen oder Fieber – zum Schutz vor dem  
Coronavirus und der andauernden Grippe- und Erkältungswelle.

Vermeiden Sie Berührungen (z. B. Händeschütteln oder 
Umarmungen), wenn Sie andere Menschen begrüßen  
oder verabschieden.

infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

Weitere Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten  sowie 
aktuelle FAQ zum neuartigen Coronavirus finden Sie auf den  
Internetseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:  
www.infektionsschutz.de und www.bzga.de

Virusinfektionen –
Hygiene schützt!

Auch bei 

Coronavirus-

Infektion

#z
us

am

mengegencorona

#wirbleibenzuhaus
e

Fotos: Ferienhaus „Strauss“ (Bad Frankenhausen)

Mit den neuklassifizierten Ferienwohnungen wird das Spektrum des An-
gebotes an Unterkünften in Bad Frankenhausen erweitert. Das Ferien-
haus „Strauss“ in der Bornstraße bietet Platz für die ganze Familie und 
ist altersgerecht ausgestattet. Die Ferienwohnung „Hanna“ befindet sich 
im Ferienhaus unterm Schiefen Turm in der Frauenstraße. Sie besticht 
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Informationen der Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen

Kyffhäuser-Therme nun online erlebbar

Bildrechte: Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen

Mit einem neuen Onlineshop startet die Kyffhäuser-Therme in den Som-
mer. Egal ob Eintrittskarten, Wellness- und Massagegutscheine oder 
Wertgutscheine - hier ist für jeden was dabei. Und das Beste daran? Es 
ist kinderleicht: einfach und bequem online shoppen, zu Hause ausdru-
cken und Gutschein in der Kyffhäuser-Therme einlösen. Hier geht’s zum 
Onlineshop: https://shop.kyffhaeuser-therme.de
Der Onlineshop ist Bestandteil des Relaunches des gesamten Online-
auftritts der Kyffhäuser-Therme. So präsentiert sich auch die Website der 
Therme in neuem Gewand. Alle Angebote werden nun übersichtlich und 
zielgruppengenau dargestellt. Hier findet jeder das, wonach er sucht: für 
Familien in der Badelandschaft, für Ruhesuchende in der Saunaland-
schaft oder für Massagehungrige im Wellnessbereich. Auch die Totes-
Meer-Salzgrotte und das Kurmittelhaus an der Therme haben ihren Platz 
auf der neuen Website gefunden.
Besuchen Sie unseren neuen Onlineauftritt. Für Fragen zum Onlineshop 
stehen die Mitarbeiter der Kyffhäuser-Therme gern zur Verfügung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin (m/w/d)

SAUNAWART | TECHNISCHEN MITARBEITER
REINIGUNGSKRAFT | RETTUNGSSCHWIMMER
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie online unter 

www.kyffhäuser-therme.de

Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen | August-Bebel-Platz 9 
06567 Bad Frankenhausen | T 03 46 71 - 51 23 | kur@bad-frankenhausen.de

LUST AUF NEUE PERSPEKTIVEN?
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FRÜH- UND ABENDSCHWIMMEN 

EINTRITT: Frühschwimmen von 7:00 – 8:00 Uhr und Abendschwimmen ab 20:00 Uhr
Bei Sonderveranstaltungen und an Feiertagen findet das Früh- und Abendschwimmen 
nicht statt.  kyffhaeuser-therme.de

jeden Dienstag und Donnerstag

9,50 €
90 Min.

… sportliche Betätigung als Ausgleich zum Alltag … 

SOLEWASSER-VITALPARK
täglich geöffnet | 10:00 – 19:00 Uhr

 DEIN TAG. DEIN ERLEBNIS. 

Mit unseren vielfältigen 
Angeboten wird 

Dein Tag fantastisch. 

Badespaß 
Fahrradverleih

Schausiedehaus
Minigolf

Am Quellgrund 14 | 06567 Bad Frankenhausen | Telefon 03 46 71 - 54 00 11 | kur@bad-frankenhausen.de | www.solewasser-vitalpark.de

Termine 2020 | jeweils 10:00 – 11:30 Uhr
05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08.

Entdecken Sie während des 1,5 stündigen Stadtrundganges die Kurstadt mit der 
mehr als tausendjährigen Stadtgeschichte bequem zu Fuß an der Seite unserer 
erfahrenen Gästeführer.

Erwachsene 4,00 € | Kind 1,00 € | ermäßigt 3,50 € (Kurkarte)

Treffpunkt
Tourist – Information
Bad Frankenhausen
Anger 14
06567 Bad Frankenhausen
(Mindestteilnehmerzahl 5 Personen)

TOURIST – INFORMATION 
BAD FRANKENHAUSEN

  STADTFÜHRUNG 
  DAS SOLE-HEILBAD AM KYFFHÄUSER 

Tourist – Information Bad Frankenhausen 
Anger 14 | 06567 Bad Frankenhausen | T 03 46 71 - 71 71 7
touristinfo@bad-frankenhausen.de | bad-frankenhausen.de

Maximal 
10 Personen 

mit Voran-
meldung.
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nur 14 €
25 Min.

Das Sole-Peeling ist eine Anwendung, bei der der Körper zusätzlich zu einer klassischen Mas-
sage mit Aromaölen und Sole gepeelt wird. Dabei lösen sich alte Hautschuppen, die Haut kann 
sich besser regenerieren und ist nach der Anwendung samtweich und angenehm.   
 kyffhaeuser-therme.de

WOHLFÜHLEN
IM AUGUST

 Sole-Peeling für den ganzen Körper

Reservieren Sie sich Ihren Termin unter 03 46 71 - 51 23

Frankenhäuser Sole Pils in der Tourist-Information  
erhältlich

Ein erfrischendes kühles Bier gehört im Sommer einfach dazu! Ein be-
sonders schmackhaftes ist nun wieder in der Tourist-Information Bad 
Frankenhausen erhältlich: das Frankenhäuser Sole Pils.

Das Sole Pils können Sie im praktischen Sechserpack oder einzeln 
kaufen. Eine 0,33 Liter Mehrwegflasche kostet 2,10 Euro. Als limitierte 
Ausgabe gibt es das Original Bierglas für 4,50 Euro dazu. Die verpackte 
Geschenkedition mit einem Bier und einem Glas ist für 7 Euro erhältlich.
Das Sole Pils wurde in der Erfurter Biermanufaktur „Zughafen“ gebraut. 
Der „Zughafen“ steht für eine natürliche, unfiltrierte und mit regionalen 
Zutaten versehene Bierbraukunst. Das Frankenhäuser Sole Pils ist ein 
echtes regionales Produkt: Die Braugerste kommt aus Oberheldrungen 
und der Hopfen der Sorte Saazer kommt aus Großenehrich. Veredelt 
wurde das Pils mit der Sole aus der zertifizieren Kyffhäuser-Quelle. Das 
Sole Pils zeichnet sich durch einen hopfigen Antrunk und eine abschlie-
ßende salzige Note aus. Insgesamt ein Jahr hat die Entwicklung des 
Frankenhäuser Sole Pils gedauert.

Termine 2020 | jeweils 18:30 – 20:30 Uhr
27.07. | 31.08. | 28.09. 

Das Sole-Heilbad Bad Frankenhausen hat fünf Kirchen, die Sie während dieser 
2-stündigen Führung entdecken können. Jede Kirche hat ihren eigenen Charme 
und ihre Geschichte.

Erwachsene 5,00 € | Kind 1,00 € | ermäßigt 4,50 € (Kurkarte)

TOURIST – INFORMATION 
BAD FRANKENHAUSEN

  KIRCHENFÜHRUNG 
  ENTDECKEN SIE DIE FÜNF KIRCHEN 

Tourist – Information Bad Frankenhausen 
Anger 14 | 06567 Bad Frankenhausen | T 03 46 71 - 71 71 7
touristinfo@bad-frankenhausen.de | bad-frankenhausen.de

Maximal 
10 Personen 

mit Voran-
meldung.

Treffpunkt
Schiefer Turm von  
Bad Frankenhausen®

Oberkirchgasse
06567 Bad Frankenhausen
(Mindestteilnehmerzahl 5 Personen)

Termine 2020 | jeweils 18:30 – 20:00 Uhr
24.07. | 28.08. | 25.09.

Kurioses, lustiges und die kleinen Geheimnisse, die nicht jeder kennt – folgen Sie 
Petra Ludwig auf einer etwas anderen Stadtführung. Sie erzählt Ihnen heitere  
Anekdoten über das Kurwesen, das Schloss und das historische Knopfmacher-
handwerk.

Erwachsene 5,00 € | Kind 1,00 € | ermäßigt 4,50 € (Kurkarte)

Treffpunkt
Tourist – Information
Bad Frankenhausen
Anger 14
06567 Bad Frankenhausen
(Mindestteilnehmerzahl 5 Personen)

TOURIST – INFORMATION 
BAD FRANKENHAUSEN

  ANEKDOTENFÜHRUNG 
 DER UNTERHALTSAME STADTRUNDGANG 

Tourist – Information Bad Frankenhausen 
Anger 14 | 06567 Bad Frankenhausen | T 03 46 71 - 71 71 7
touristinfo@bad-frankenhausen.de | bad-frankenhausen.de

Maximal 
10 Personen 

mit Voran-
meldung.
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Wohnmobilstellplatz an der Kyffhäuser-Therme
Anmeldung in der Kyffhäuser-Therme zu folgenden Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag von 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Weitere Informationen unter: www.kyffhaeuser-therme.de

Kyffhäuser-Denkmal
Täglich geöffnet von 9:30 Uhr bis 18 Uhr
Weitere Informationen unter: www.kyffhaeuser-denkmal.de

Der Schiefe Turm von Bad Frankenhausen®

Dienstag bis Freitag 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Weitere Informationen unter: der-schiefe-turm.de

Aktuelle Informationen

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Öffnungszei-
ten unserer Einrichtungen.

Kyffhäuser-Therme

• Badelandschaft: täglich von 09 bis 22 Uhr
• Saunalandschaft:  

Mo - Fr: 10 - 22 Uhr / Sa, So, Feiertage: 9 - 22 Uhr
• Kurmittelhaus: Mo - Do: 7.30 - 19 Uhr / Fr: 7.30 - 16 Uhr
• Wellnessbereich und Totes-Meer-Salzgrotte: täglich 09-20 Uhr
• Wohnmobilstellplatz: täglich 09-22 Uhr

Physiotherapie im Kurmittelhaus an der Kyffhäuser-Therme
Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 19:00 Uhr und
Freitag von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet

Solewasser-Vitalpark
Mai-September: täglich 10 - 19 Uhr (gilt nur für die Hauptsaison)
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Eine „Mitmachtüte“ für unsere Vorschulkinder!
Das Frankenhäuser Familien Bündnis hat sich wieder stark gemacht und 
überbrachte den Vorschulkindern unserer Kindertagesstätten eine „Mit-
machtüte“.
Die Tüte, voller regionaler Vielfältigkeit, war eine gelungene Sommerü-
berraschung für unsere Kleinsten und lädt, wie der Name schon verrät, 
zum Mitmachen ein. Angefangen von einer Geschichte des Knopfma-
cherhölzchens, über eine Bastelei mit alten Knöpfen aus Bad Franken-
hausen, bis hin zum Ausmalbild unserer schiefen Kirche, war alles dabei 
um unsere Heimat besser kennen zu lernen. Heimatverbundenheit ist 
nämlich auch uns im lokalen Familienbündnis besonders wichtig!

Kita „Kindervilla“ Bad Frankenhausen

Kita „Sonnenschein“ Bad Frankenhausen

Kita „Sonnenschein“ - Haus „Zwergenstübchen“ Bad Frankenhausen

Schausiedehaus im Kurpark Bad Frankenhausen
Samstag 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonntag und Feiertage 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Tourist-Information Bad Frankenhausen
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag von 9.00 bis 15.00 Uhr

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen
August-Bebel-Platz 9, 06567 Bad Frankenhausen
Telefon 03 46 71 51 23
kur@bad-frankenhausen.de | www.kyffhaeuser-therme.de

Das Landratsamt Kyffhäuserkreis informiert

Fischereischeinlehrgang in Artern OT Schönfeld VER-
SCHOBEN!

Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft gibt bekannt, dass der 
Vorbereitungslehrgang auf die Staatliche Fischerprüfung um eine Woche 
nach hinten verschoben wird. Die geänderten Termine gelten wie folgt:

Samstag, 26.09.2020 / 09:00 - 16:30 Uhr
Sonntag, 27.09.2020 / 09:00 - 16:30 Uhr
Samstag, 03.10.2020 / 09:00 - 16:30 Uhr
Sonntag, 04.10.2020 / 09.00 - 16:30 Uhr

Lehrgangsort: Anglerheim Schönfeld - 06556 Artern,
OT Schönfeld

Lehrgangsleiter: Egbert Thon (0174 4209018)
Kosten des Lehrgangs: Jugendliche und Erwachsene 75,- €

(zzgl. Lehrmaterial)
Termin für die
Thüringer Fischerprüfung:

Samstag, 07.11.2020

Prüfungsgebühr: 15,- €

Für die Anmeldung zum Lehrgang und zur Fischerprüfung steht die Un-
tere Fischereibehörde unter der Telefonnummer 03632/ 741 - 347 zur 
Verfügung.

Mehr zum Thema Thüringer Fischerprüfung finden Sie unter:
www.thueringer-fischerschule.de.

Dr. Thiele
Pressereferent
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Kita „Pfiffikus“ Bad Frankenhausen / OT-Ringleben

Silvana Schäffer und Angelina Schönstedt überbrachten als Vertreterin-
nen des FFB die Überraschungen und wünschen allen Vorschulkindern, 
im Namen des Frankenhäuser Familien Bündnisses, viel Freude daran 
und einen schönen Schulstart mit einer großen Zuckertüte!

Ihr Team vom
Frankenhäuser Familien Bündnis

Zuckertütenfest  
in der Kindervilla Bad Frankenhausen

Jetzt heißt es Abschied nehmen -  
Danke für die schöne Zeit!

Am 10. Juli fand für unsere 9 Vorschulkinder der Waschbären und Bien-
chen-Gruppe das Zuckertütenfest statt. Am Nachmittag wurden wir 
Eltern in der Kindervilla von unseren Sprösslingen mit einem bunten 
Programm im grünen Gruppenraum empfangen. Der Außenbereich der 
Kindervilla wurde liebevoll von den Erzieherinnen dekoriert und erinnerte 
fast an ein Klassenzimmer. Die Kinder begeisterten mit tollen Tänzen mit 
Drumsticks, heiteren aber auch emotionalen Liedern und vorgetragenen 
Gedichten. Wir Eltern waren gerührt und äußerst stolz, unsere Kinder 
dabei zu beobachten.

Kita „Wippergärtchen“ Bad Frankenhausen (Enten-Gruppe)

Kita „Wippergärtchen“ Bad Frankenhausen (Schmetterlings-Gruppe)

Kita „Kyffhäuserzwerge“ Bad Frankenhausen / OT-Ichstedt
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Bevor eine Wanderung stattfinden konnte, wurde der Schlafraum vor-
bereitet und der Bürgermeister spendierte Pizza zum Abendbrot, da er 
leider beim Abschlussfest nicht dabei sein konnte.
Gegen 21 Uhr gingen die Kinder mit Ihren Erzieherinnen in die Nacht 
hinaus, um eine Wanderung im Dunkeln durchzuführen.
Kurz vor Ende der nächtlichen Tour erreichten die Vorschulkinder den 
Stadtpark in Bad Frankenhausen. Hier ertönten Spukgeräusche und 
Laternen leuchteten den Weg. Die Kinder lauschten neugierig den ge-
spenstischen Geräuschen - als plötzlich ein freundlicher Geist vor ihnen 
stand und auch die anderen Eltern sich zu erkennen gaben. Gemeinsam 
lasen wir in der Grotte am Stadtpark eine Gespenstergeschichte, nasch-
ten Knabbereien und ließen den ereignisreichen Tag ausklingen.

Gegen 22:15 Uhr gingen die baldigen Schüler in den Kindergarten zu-
rück, um dort die Nacht zu verbringen. Müde gingen alle zu Bett und 
schliefen schnell ein nach diesem aufregenden Tag.
Am nächsten Morgen nahmen wir Eltern unsere glücklichen Kinder nach 
dem Frühstück in Empfang.
Für uns alle war das ein unvergesslicher Tag - und Nacht!
Auch an dieser Stelle möchten wir noch einmal die Gelegenheit nutzen, 
uns im Namen aller Eltern der diesjährigen Vorschulkinder bei den Erzie-
herinnen der Waschbären und Bienchen-Gruppe zu bedanken:
Wir danken euch für all die Jahre, die ihr für unsere Kinder da wart. 
Wir Eltern hatten immer das Gefühl, dass unsere Kinder sehr gut 
bei euch aufgehoben sind! Eure tägliche Arbeit mit unseren Kin-
dern, eure freundliche Art, eure Nerven aus Drahtseilen und eure 
Konsequenz verdienen unsere größte Anerkennung, Wertschätzung 
und Respekt!
Vielen Dank für die vielen wundervollen Feste, die wir gemeinsam ge-
feiert haben.
Auch für die vielen kreativen Überraschungen und Basteleien, die unse-
re Kinder nach Hause gebracht haben und für die liebevoll gestalteten 
Portfolios danken wir euch sehr. Sie sind eine wunderbare Erinnerung!
Vielen Dank für einfach Alles! Schön, dass es Euch gibt!

Die Eltern der Vorschulkinder der Kindervilla

Im Anschluss gab es ein gemütliches Kaffeetrinken. Die Kinder tobten 
sich etwas aus bevor wir uns vor dem Zuckertütenbaum versammelten.
Die Kinder beobachteten bereits die gesamte Woche die Zuckertüten am 
Baum, wie sie Tag für Tag wuchsen und die optimale Größe zum Ernten 
nun erreichten. Die Zuckertüten gab es aber nicht einfach so.

Zuvor wurden von den Erzieherinnen individuell auf die Kinder zuge-
schnittene Sprüche vorgelesen und die Vorschulkinder sollten erraten, 
um wen es sich handeln könnte. Wer erfolgreich erkannt wurde, stieg auf 
die Leiter und durfte sich eine Zuckertüte nach Wahl abschneiden.
Nach der Zuckertütenübergabe war es nun auch an der Zeit, den Erzie-
herinnen unseren Dank auszusprechen.

Ein neues Vogelhaus 
mit Handabdrücken 
wurde der Kindervilla 
überreicht. Die Freu-
de darüber war sehr 
groß.
Aber was sollte als 
Nächstes passieren? 
Die Kinder wussten 
es nicht. Sie wuss-
ten nur, dass es eine 
Überraschung geben 
würde…
Kurz bevor wir El-
tern schließlich ver-
abschiedet wurden, 
lockte uns die Leiterin 
der Kindervilla, Katrin 
Milde, auf die Straße.

Hier erwartete die Kinder also die Überraschung des Fördervereins - 
eine tolle Tschu-Tschu-Bahn stand bereit. Die Kinderaugen leuchteten. 
Alle Kinder sprangen voller Euphorie in die Bahn und konnten die Abfahrt 
kaum erwarten.
Während die Kinder die Fahrt genossen, bereiteten die Eltern eine Über-
raschung für die Nachtwanderung vor.
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Blick in die Ausstellung

Max Daniel Hermann Fritz war Bildhauer, geboren im Thüringer Wald, 
mit Beziehungen nach Bad Frankenhausen. Die Ausstellung wurde mög-
lich auf Initiative und mit Leihgaben der Familie Bollmann aus Bad Fran-
kenhausen, mit Leihgaben, des Museums Neuhaus am Rennweg, des 
Museums in Eisfeld, der Kunstsammlungen Dresden, der Porzellanfabrik 
Tettau GmbH Rudolstadt sowie weiteren privaten Leihgebern.
Max Daniel Hermann Fritz (1873-1948) arbeitete für bekannte Porzellan-
manufakturen in Sachsen, Thüringen und Bayern.

Auswahl Tierplastiken, Leihgaben der Familie Bollmann aus Bad Fran-
kenhausen

Eines seiner Spezialgebiete war die Tierplastik. In der Ausstellung ist die 
große Breite seines Schaffens zu besichtigen.

„Nachts im Frankenhäuser Schloss - eine ungewöhnliche Muse-
ums-Führung“ (eine Geschichte aus dem Jahr 1965)
Der Museumsmitarbeiter und spätere Stadtarchivar Paul Haselhuhn, Va-
ter des Malers Werner Haselhuhn, schrieb die Geschichte
„Nachts im Frankenhäuser Schloss - eine ungewöhnliche Museums-Füh-
rung“. Die Illustrationen sind von seinem Sohn, dem Maler und Graphiker 
Werner Haselhuhn. Wir möchten nur, 55 Jahre später, diese Geschich-
te in unserem Jubiläumsjahr noch einmal veröffentlichen und damit ein 
Stück Museumsgeschichte der 1960-Jahre. Älteren Museumskennern 
kommt die eine oder andere Person vielleicht bekannt vor, das war be-
absichtigt. Jüngeren Museumskennern sei erklärt, die Geschichte ist aus 
dem Jahr 1965 und manches würde man heute anders formulieren.

Teil 4
„Dann betreten sie den ersten Saal.
Hier, auf dem funkelnden Parkett, tanzten damals vor hundert Jahren, die 
Fürsten von Schwarzburg auf rauschenden Festen und geladene Fürst-
lichkeiten mit ihren Hofdamen.
Die Frauen gingen in Stöckelschuhen, Reifröcken mit Wespentaillen und 
tiefen Dekolleté. Die Männer in atlasseidenen Fräcken, kurzen Knieho-
sen, Schuhen mit großen Schnallen und weißgepuderten Perücken, 
musterten durch ihre Lorgnetten die Frauen. Getanzt wurde unter Leitung 
eines französischen Tanzmeisters Contre und Quadrille. Über dem tiefen 
Dekolleté der Damen funkelten die aus Gold und echten Diamanten und 
Edelsteinen besetzten Busennadeln, Broschen und Medaillons.
Kam diesen satten, selbstzufriedenen, nur ans Herrschen gewöhnten 
Menschen auch nur einmal in den Sinn, daß es auch noch viele arme 
Menschen unter ihren „Untertanen“ gibt, die nicht einmal ein Stückchen 
trocken Brot haben?

Gelungene Sommerüberraschung  
für die Vorschulkinder der Kindervilla

Angelina Schönstedt und Silvana Schäffer vom lokalen Bündnis für 
Familie Bad Frankenhausen besuchten kürzlich alle Frankenhäuser Ki-
tas. Die zwei Vertreterinnen des „Frankenhäuser Familienbands“ (FFB) 
kamen nicht mit leeren Händen. Sie hatten für jedes Vorschulkind eine 
„Mit-mach-Tüte“ dabei. Der Inhalt lädt, wie der Name schon sagt, zum 
Mitmachen ein. Es gibt eine Geschichte zum Knopfmacherhölzchen, alte 
Knöpfe aus Bad Frankenhausen zum Basteln, Anregungen für ein Bild 
mit der schiefen Kirche u.a.

Die Kinder können dadurch unsere Kurstadt näher erkunden und somit 
ihre Heimat besser kennen lernen. Eine sehr schöne Idee, denn grad 
beim Übergang vom Kindergarten zur Schule ist auch die Heimatverbun-
denheit ein wichtiger Aspekt.
Die Vorschulkinder die integrative Kindertagesstätte „Kindervilla“ sagen 
DANKE für das tolle Geschenk.

Katrin Milde
Leiterin der Kita-Kindervilla

Regionalmuseum Bad Frankenhausen

„100 Jahre Museum -  
100 gute Gründe für einen Museumsbesuch“

Unsere Aktuelle Sonderausstellung
„Gazellenritt - Der Bildhauer Max Daniel Hermann Fritz und seine Werke“
wurde bis zum 16. August 2020 verlängert
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Wer also vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dem Verbot eine militä-
rische Anlage betritt, handelt ordnungswidrig nach Paragraph 114 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Nicht zuletzt machen Sie sich des 
Hausfriedensbruches schuldig! Jeder Verstoß wird zur Anzeige gebracht.
Die Schießanlage auf dem Standortübungsplatz Bad Frankenhausen 
wird intensiv im scharfen Schuss genutzt. Der Schießbetrieb wird durch 
rote Flaggen, geschlossene Schranken und Schrankenposten angezeigt.

Allgemeine Schießzeiten:

Montag bis Donnerstag 07:00 - 17:00
Montag - Donnerstag 17:00 - 23:00 (an 2 Tagen pro Woche)
Freitag 07:00 - 15:00
Samstag (bei Bedarf) 07:00 - 15:00

Im Original gezeichnet
Braun
Oberstleutnant und Standortältester

Kyffhäuser Kaserne
Standort Bad Frankenhausen
- Der Standortälteste -

Schießwarnung

Betr.: Nutzungsplan für den Standortübungsplatz Bad Frankenhausen
hier: Schießwarnung Monat August 2020

Anlg.: - 1 -

1. Es ist verboten,

- den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,
- sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich anzueignen sowie
- Blindgänger zu berühren.
Es besteht Lebensgefahr!

2. Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl sind aus-
schließlich bei Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 06567 Bad Fran-
kenhausen, oder telefonisch unter Tel.-Nr. 034671/53 - 4025/4026 
zu beantragen.

3. Vorsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Straßenverschmut-
zungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige 
Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4. Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und Fw StOAngel 
zu melden.

5. Gesperrte Geländeteile sind durch

- Schranken und gesetzte rote Flaggen
- Verbotsschilder
- Absperrposten
gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten werden.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet
Morgner
Stabsfeldwebel und Fw StOAngel

Warnzeiten für den Standortübungsplatz  
Bad Frankenhausen im August 2020

Datum Zeit
31.08.2020 07:00 - 17:00

Öffnungszeiten

Städtische Kompostierungsanlage Teichmühle

Die städtische Kompostierungsanlage Teichmühle ist am
Samstag, 08.08.20

in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
geöffnet.
Es werden ausschließlich unbelasteter Baum- und Strauchschnitt und Gar-
tenabfälle kostenpflichtig entgegengenommen, der auf privaten Grundstü-
cken angefallen ist und nicht aus dem gewerblichen Bereich stammt.
Beides muss getrennt voneinander angeliefert werden. Foliensäcke und 
andere nicht kompostierbare Behältnisse sind wieder mitzunehmen.
Nicht angenommen werden Wurzelstöcke und Bioabfall aus dem Haus-
halt.
Werden Abfälle nicht eindeutig als unbelastet eingestuft bzw. ist anderer 
Abfall/ Müll vermengt, wird die Annahme verweigert bzw. muss der Anlie-
ferer die Anlieferung vollständig wieder mitnehmen.

Stadtwerke
Bad Frankenhausen

Aus dem Kostenaufwand für die Kerzen eines einzigen Kronleuchters 
könnten drei arme Familien leben und zwar ein halbes Jahr lang.
Jetzt stehen in diesen Sälen und Zimmern des Schlosses Vitrinen, 
Schaukästen, Reliefs und Dioramen des Heimatmuseums.
Die geologischen, botanischen, zoologischen und historischen Exponate 
sind in den Vitrinen und Schaukästen nach streng wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten geordnet und untergebracht. Sie sind Zeugen der Ent-
wicklungsgeschichte unserer Erde. Eine Dokumentation der Natur und 
der Geschichte der menschlichen Gesellschaft.
Durch den Saal der geologischen Abteilung bewegt sich der kleine Zug in 
die Räume mit den vorgeschichtlichen Funden. Hier glänzen die Augen 
der Männer vor Stolz und Kampfeslust, als sie die schönen bronzenen 
Schwerter und Dolche, die Steinbeile und Pfeilspitzen an sich nehmen.
Die Frauen beginnen mit einander zu schwatzen, als sie die verschiede-
nen Töpfe, Schalen, Kümpfe und Becher aufnehmen und begutachten. 
Jedoch unser guter Doktor Dietrich versteht nichts von dem, was gespro-
chen wird, soviel Mühe er sich auch gibt.
Vorläufig ist die Sprache dieser Männer und Frauen für ihn und seine 
Zeitgenossen noch ein Buch mit sieben Siegeln.
Eine ältere Frau hat unter den vielen Dingen einen steinernen Spinnwir-
tel entdeckt. Jetzt nimmt sie aus ihrem geflochtenen Korb etwas Hanf und 
beginnt einen Hanffaden zu spinnen, indem sie den Wirtel in schnellen 
Drehungen versetzt. Die junge Frau dort hat aus einem hohen Tongefäß 
Getreidekörner entnommen und die in die flache Delle des großen Sand-
stein getan, und nun reibt sie mit einem doppelt-faustgroßen Sandstein 
die Körner zu Mehl.
So sind die Säle und Räume mit Waffenlärm und seltsamen Arbeitsge-
räuschen erfüllt.“
P.H. (Fortsetzung folgt)

Bitte die Karten für abgesagte Veranstaltungen zurückgeben!
Auf Grund der aktuellen Lage mussten das Kabarett der „Leipzi-
ger Pfeffermühle“, am 14. März sowie das Konzert „100 Jahre die 
Goldenen 20er“, am 2. Mai abgesagt werden, das Eintrittsgeld wird 
bei Vorlage der Eintrittskarten zurückerstattet, sie behalten keine 
Gültigkeit für spätere Veranstaltungen!

Unsere Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag, von 10.00 bis 
17.00 Uhr das ganze Haus kann besichtigt werden.
Zu den Öffnungszeiten können auch die Eintrittskarten für die abgesag-
ten Veranstaltungen abgeholt werden!

Ihr Regionalmuseum „Stark vor Ort“!

Der Standortälteste Bad Frankenhausen informiert
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in der letzten Zeit kam es des Öfteren dazu, dass Personen das Übungs-
platzgebiet unrechtmäßig betreten haben. Dies ist in Anbetracht der 
hohen Gefährdung durch Restmunition und Blindgänger nicht nur ge-
fährlich, sondern auch strafbar. Für mich als Standortältester Bad Fran-
kenhausen gibt es bei Verstößen gegen das Verbot des Betretens des 
Standortübungsplatz BAD FRANKENHAUSEN keinen Handlungs-spiel-
raum. Ich bin zur Übergabe an die Polizei zur strafrechtlichen Verfolgung 
gezwungen.
Die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen dient allein Ihrer Sicher-
heit und der Sicherheit aller Soldatinnen und Soldaten, die auf dem 
Standortübungsplatz Bad Frankenhausen üben und ausgebildet werden.
Die Bundeswehr nutzt den Standortübungsplatz Bad Frankenhausen in-
tensiv für Ausbildung und Übung. Die Grenzen dieses Standortübungs-
platzes und der Ausbildungsanlagen sind mit Warntafeln gekennzeich-
net, die die Gebiete deutlich als „Militärischen Sicherheitsbereich“ 
ausweisen und darauf hinweisen, dass „Unbefugtes Betreten verboten 
ist und Zuwiderhandlungen verfolgt werden“.
Das gilt auch für Straßen und Wege innerhalb des Standortübungsplatzes.
Die Warntafeln haben folgenden Wortlaut:

Auf der dem Platz abgewandten Seite:
Militärischer Sicherheitsbereich
Grenze des Standortübungsplatzes
Schieß- und Übungsbetrieb
Blindgänger! Lebensgefahr!
Unbefugtes Betreten des Platzes ist verboten
und wird strafrechtlich verfolgt.
Die Standortälteste/Der Standortälteste

Auf der dem Platz zugewandten Seite:
Grenzen des militärischen Sicherheitsbereiches
Berühren und Aneignen von Gerät,
Munition und Munitionsteilen ist verboten!
Die Standortälteste/Der Standortälteste

Demzufolge ist das Betreten des Standortübungsplatzes verboten!

Das Betretungsverbot dient sowohl dem Schutz der Soldatinnen und Sol-
daten als auch dem Schutz der Zivilbevölkerung vor möglichen Gefahren 
durch Ausbildungs- und Übungsbetrieb sowie die Belastung durch Mu-
nition.
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stalteten sie in bunten Farben die Bilder und schufen Kunstwerke für die 
Ewigkeit. Vielleicht finden wir drei schöne Plätzchen im Schulhaus, damit 
wir unser Werk ganz oft betrachten können.

Stephanie Grimm
(Dipl. Sozialpädagogin)

Fundgrube Stadt- und Kurbibliothek

Liebe Leserinnen/er, liebe Besucherinnen/er,

Nachfolgend haben wir wieder diverse Neuheiten für Sie zur Verfügung.
Falls Sie Bücher lieber bequem von zu Hause oder unterwegs aus lesen 
wollen, dann nutzen Sie einfach unser Angebot der E-Books. Wir sind an 
die Onleihe angeschlossen, unter www.thuebibnet.de finden Sie einige 
Informationen. Sobald Sie bei uns angemeldet sind können Sie diesen 
Service nutzen. Verschiedene Genres stehen zur Auswahl, da bleibt kein 
Wunsch offen. Für Fragen stehen wir Ihnen gern persönlich oder telefo-
nisch unter 034671/63010 zur Verfügung.

Winter, Nicole: Die Dünenvilla
Martha‘s Vineyard 1884: Weil ihn die langen 
Sandstrände und sanften Dünen an die heimische 
Ostsee erinnern, wählt der deutsche Arzt Fried-
rich Böhm die Insel vor der Ostküste der USA 
als Standort für sein Sanatorium. Hier will der 
Auswanderer seiner Familie eine neue Zukunft 
aufbauen. Doch Böhms Sohn Thomas hat nur wi-
derwillig Medizin studiert, viel lieber würde er sich 
der aufstrebenden Psychologie zuwenden. Und 
seine Tochter Sophia sieht mit ihrem gelähmten 
Bein keine Perspektive im Leben - wozu könnte 
sie schon nützen, und welcher Mann sollte eine 
behinderte Frau lieben?
Als sie sich jedoch in den Naturforscher Scott verliebt, wird ihr Mut erneut 
auf eine schwere Probe gestellt, denn Scott will keinesfalls auf Marthaʼs 
Vineyard bleiben. Sein Herz gehört dem auf immer verlorenen alten Wes-
ten der USA mit seinen riesigen Büffelherden und Schwärmen von Wan-
dertauben, die den Himmel verdunkeln.
Kann die Zukunft eine Chance haben, wenn man die Vergangenheit nicht 
loslassen kann?

Indridason, Arnaldur: Graue Nächte
Frühjahr 1943. In Reykjavík herrscht eine ange-
spannte Stimmung - Island ist von den Ameri-
kanern besetzt. In diesen unruhigen Zeiten wird 
nahe einer Soldatenkneipe im Stadtzentrum ein 
Mann brutal erstochen. Kommissar Flóvent und 
sein kanadischer Kollege Thorson von der Mili-
tärpolizei nehmen die Ermittlungen auf, während 
Flóvent noch mit einem anderen Fall befasst ist: 
Eine männliche Leiche wurde am Strand der Nau-
tholsvík-Bucht angespült. Stehen die Tode mit den 
Kriegsereignissen in Zusammenhang? Die Kom-
missare ermitteln in einem heiklen Umfeld und 
geraten dabei selbst in Gefahr...

Weiß, Sabine: Der Chirurg und die Spielfrau
1217. Weil sein Vater ihn ins Kloster geben möchte, 
flieht der junge Bremer Adlige Thonis und schließt 
sich einem Kreuzzugsheer an. Doch er kommt 
nicht weit: Schon auf dem Weg ins Heilige Land 
erblindet er, wird zum Sterben zurückgelassen. 
Dass er gesundet, verdankt er allein dem betören-
den Gesang einer Spielfrau, der ihn im Leben hält, 
und der Kunst des Chirurgen Wilhelm. Fasziniert 
lässt sich Thonis selbst zum Chirurgen ausbilden 
und spürt die Frau auf, die ihn einst rettete: Elena, 
eine Sklavin. Beide wollen sie den Menschen hel-
fen - und geraten in einer Zeit der Kreuzzüge und 
Ketzerverfolgung in tödliche Gefahr...

Douglas, Donna:  
Die Schwestern aus der Steeple Street
Yorkshire, 1926. Die junge Gemeindeschwester 
Agnes Sheridan freut sich auf ihre neue Aufgabe 
in der kleinen Gemeinde Bowden. Doch schon 
bald muss sie feststellen, dass die Dorfbewohner 
ihr Vertrauen lieber der alteingesessenen Hei-
lerin schenken als einer zugezogenen Kranken-
schwester aus der Stadt. Als dramatische Ereig-
nisse die Menschen in Bowden erschüttern, will 
Agnes ihnen beweisen, dass sie bereit ist, für das 
Wohl ihrer Patienten zu kämpfen - doch wird sie 
ihr Vertrauen gewinnen?

Wir sind viele – Ich bin dabei

Am 28.07.2020 konnte sich die Schulsozialarbeiterin Frau Grimm im 
Rahmen des Ferienprogramms der Kurstadt- Grundschule Bad Franken-
hausen kreativ beteiligen.
Unter dem Motto „Wir sind viele - Ich bin dabei“ haben sich die Kinder 
des Ferienhortes erst einmal beschnuppert. Denn beim Kennlern- Bingo 
haben wir erst einmal erfahren, was wir eigentlich mit den anderen Kin-
dern gemeinsam haben. Schon nach wenigen Minuten ertönte das erste 
„BINGO“. Wer mag keine Schokolade? Wer ist schon einmal mit dem 
Flugzeug geflogen? Hat jemand in unserer Runde blaue Schuhe an? 
Gibt es ein Kind, was gern Bananen isst? Vielleicht kann ja jemand auch 
Ski fahren? Diese Fragen und andere konnten sich die Kinder gegen-
seitig stellen und sich mal auf eine andere Art und Weise kennenlernen. 
Vielleicht entstehen ja neue Freundschaften?

Danach wurden wir kreativ. Auf Leinwände, die mit dem Schullogo oder 
unserem Motto gestaltet waren, haben sich die Kinder mit ihren Händen 
oder Fingerabdrücken verewigt. Ganz genau, präzise und vorsichtig ge-
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Samstag, 29.08.2020
18:00 Uhr St. Galli-Kirche, Udersleben

Sommer-Abendandacht
Sonntag, 30.08.2020
13:30 Uhr St. Johannes-Kirche, Borxleben

Gottesdienst
Sonntag, 30.08.2020
17:00 Uhr Altstädter Kirche / St. Petri, Bad Frankenhausen

Gottesdienst (bei trockenem Wetter im Kirchgarten)

OFFENE KIRCHEN
Unterkirche / St. Georg und Marien und Altstädter Kirche / St. Petri
Bad Frankenhausen
Juli - September, samstags 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Kontakt:
Ev.-luth. KGV Bad Frankenhausen
Nadine Greifenstein, Pfarrerin
Jungfernstieg 7
06567 Bad Frankenhausen
034671 56 53 66
0176 52 51 88 39
greifenstein@suptur-bad-frankenhausen.de
Öffnungszeit Gemeindebüro:
montags 09:00-12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Vertretung während der Urlaubszeit:
01.08.-19.08.2020 Pfarrämter Sondershausen 1 und 2 (03632 - 782389)

Wer hilft mit die letzten Feldhamster zu finden?

Foto: Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser e.V.

Der Feldhamster ist nun offiziell in seinem gesamten Verbreitungsgebiet 
vom Aussterben bedroht. In Deutschland steht er schon lange auf der 
Roten Liste. Die letzten Jahre haben schon gezeigt, dass es auch in Thü-
ringen sehr schlecht aussieht. Ohne die Kenntnis wo die letzten Feld-
hamster vorkommen, kann das Aussterben der Art nicht verhindert wer-
den. Feldhamster sind jedoch sehr scheue und dämmerungsaktive Tiere, 
so dass man sie eher selten zu Gesicht bekommt. Um dennoch das
Vorkommen festzustellen, werden deren Baue gesucht. Wenn man weiß, 
wo der kleine Nager noch vorkommt, können zusammen mit den Land-
wirten vor Ort gezielte Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.
Im Projekt „Feldhamsterland“ kartieren die Projektmitarbeiter zusammen 
mit Freiwilligen abgeerntete Ackerflächen in Thüringen. Mitmachen kann 
jeder, der gerne draußen und gut zu Fuß ist. Nach einer kurzen Einwei-
sung am vereinbarten Treffpunkt geht es direkt auf das Feld. In einer 
Reihe aufgestellt überquert man den Acker, um nach den typischen Bau-
eingängen des Feldhamsters zu suchen.
Werden auch Sie Teil des Feldhamsterland-Teams und setzten Sie sich 
zusammen mit uns für den Schutz des bunten Nagers ein.
Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte bei Anne Seeber vom 
Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser unter 03631 49 66 478 
oder seeber@lpv-shkyf.de

Anne Seeber
Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser e.V.

Bergmann, Renate: Ans Vorzelt kommen Geranien dran
„Wissen Se, Urlaubszeit ist doch die schönste 
Zeit! Ich hör Sie schon sagen: Frau Bergmann, 
Sie als Rentnerin haben doch immer Urlaub!, 
aber das ist Unsinn: Wenn man sich wirklich erho-
len will, muss man mal raus. Ilse und Kurt wollten 
mit in die Sommerfrische, aber das war gar nicht 
so einfach, die wollten nämlich zelten. Du liebes 
bisschen. Ich habe sie überredet, doch wenigs-
tens einen Campingbus mit richtigem Bett und 
Spültoilette zu nehmen. Aber damit hat Kurt auf 
dem Zeltplatz gleich heimlich eine kleine Runde 
gedreht. Bald drei Stunden haben wir gebraucht, 
die Heringe wieder einzuklopfen und das Vorzelt 
wieder aufzubauen.“

Kinderbücher

Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss  
und der chinesische Drache
Der kleine Drache Kokosnuss und das Stachel-
schwein Matilda sind am Strand mit ihren Freund 
Oskar verabredet. Als der kleine Fressdrache end-
lich auftaucht, ist er ziemlich geknickt: In den Som-
merferien soll er mit seinem Papa Herbert nach 
China zur Hochzeit von Onkel Helmut fahren. Da 
Kokosnuss sich schon lange für China interes-
siert, ist schnell beschlossen, dass die Freunde 
gemeinsam fahren. Außerdem muss sich ja auch 
jemand um Oskars Papa kümmern, der sich mit 
den chinesischen Sitten überhaupt nicht aus-
kennt. Nicht, dass er sich danebenbenimmt! Und 
sollte er dem mächtigen chinesischen Drachen Long Long begegnen, 
könnte das gefährlich werden ...

Bertram, Rüdiger: Unsere kleine Insel
Eine Hallig ist keine normale Insel! Das hat Nele 
schon gemerkt. Am Anfang war sie ziemlich wü-
tend über den Umzug von der Großstadt auf die 
kleine kleine Insel in der Nordsee. Aber nur ganz 
kurz. Dann hat sie nämlich die süßen Babydoll-
Schafe kennengelernt und ihre beste Freundin 
Lisa. Und das kleine Café von Oma und Opa mit 
den leckeren Waffeln und die ganzen Pferde, Hun-
de, Katzen, Vögel und Seehunde! Auf einer Hallig 
hat man eigentlich gar keine Zeit für schlechte 
Laune, findet Nele.

Paw Patrol - Gute Nacht Fellfreunde!
Wenn die Sonne über der Abenteuerbucht un-
tergeht und die Sterne am Himmel funkeln, wird 
es Zeit, ins Bett zu gehen. Doch vorher müssen 
die Welpen der PAW Patrol noch einen kleinen 
Pinguin zurück zu seiner Familie bringen, einen 
verspielten Drachen einfangen und den in einen 
Affen verwandelten Bürgermeister Besserwisser 
retten. Wenn alles geschafft ist, können die Fell-
freunde endlich ausruhen - und auch du kannst 
gemütlich einschlummern.

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde  
Bad Frankenhausen

Gottesdienste und Termine im Pfarrbereich Bad Franken-
hausen 09.08.-30.08.2020

Sonntag, 09.08.2020
09:30 Uhr Unterkirche / St. Georg und Marien, Bad Frankenhausen

Gottesdienst
Sonntag, 16.08.2020
17:00 Uhr Altstädter Kirche / St. Petri, Bad Frankenhausen

Gottesdienst (bei trockenem Wetter im Kirchgarten)
Samstag, 22.08.2020
18:00 Uhr St. Johannes-Kirche, Esperstedt

Sommer-Abendandacht
Sonntag, 23.08.2020
09:30 Uhr Unterkirche / St. Georg und Marien, Bad Frankenhausen

Gottesdienst
Sonntag, 23.08.2020
13:30 Uhr St. Wigberti-Kirche, Ichstedt

Gottesdienst
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Grundlage der Fußballwoche ist ein Ausbildungskonzept, mit dem die ko-
ordinativen und fußballerischen Fähigkeiten aller Teilnehmer zunehmend 
verbessert werden sollen. Die Ausbildungsziele und Schwerpunkte sind 
auf das aktuelle Alter und Können der Teilnehmer ausgerichtet. Haupt-
augenmerk liegt auf der Vermittlung der Grundtechniken wie Dribbling, 
Passen und Schießen. Dabei spielt es keine Rolle ob man Vereins- oder 
Freizeitfußballer ist.
Allerdings geht auch an diesem Event das Thema Corona nicht folgenlos 
vorüber. Statt wie teilweise in den Vorjahren über 60 Kinder, begrüßte 
das Trainerteam um den sportlichen Leiter Daniel Reich, in diesem Jahr 
31 Nachwuchskicker, die unter Einhaltung eines eigens entwickelten Hy-
giene- und Präventionskonzeptes der wohl schönsten Nebensache der 
Welt nachgehen.
Unter den Augen vom Vereinspräsidenten des SV Blau-Weiß 91, Achim 
Ritter, dessen Verein jedes Jahr mit der Sportanlage an der Wipper, per-
fekte sportliche Rahmenbedingungen bereitstellt und ehrenamtlichen 
Helfern wie z.B. Diana Landes, welche als ehemalige Spielermutti die 
Fussballferienschule vor einem Jahrzehnt in die Kurstadt lotste und seit 
diesem Tag Jahr für Jahr als Betreuerin für die Trainer und Fußballkinder 
fungiert, bietet man allen Teilnehmern ein qualitativ hochwertiges und vor 
allem sportlich aktives Ferienangebot an.
Zum Abschluss der Woche erhält jeder Teilnehmer eine individuelle Beur-
teilung und eine Teilnahmeurkunde, die die eigenen Stärken herausstellt 
und Hinweise zur Verbesserung von Schwächen gibt. Die Fussballferien-
schule in Bad Frankenhausen ist eine feste Größe im Terminkalender von 
Campleiter Daniel Reich und soll das auch zukünftig bleiben.

Beitrag und Foto:
Steffen Kobrow

Das Trainerteam David, Ralf und Hamza

Sommerferien für Großfamilien in Thüringen

Langeweile muss auch in diesem Sommer nicht aufkommen! Für Famili-
en, welche die Sommerferien in Thüringen verbringen, hat der Freistaat 
zahlreiche Ausflugsziele anzubieten. Jede Familie kann ihre Ferien viel-
fältig gestalten. Ob Tagesausflug oder verlängertes Wochenende: Thü-
ringen hat so gut wie in jeder Region Angebote, die sehenswert für Groß 
und Klein sind.
Der Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V. gibt seit 2019 die 
Mehrkindfamilienkarte aus. Mit dieser Karte sollen die Familien beim 
Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen finanziell entlastet werden. 
Die Karte richtet sich an Familien mit drei und mehr Kindern und ge-
währt den Familien bei Vorlage der Karte den Preis einer regulären Fa-
milieneintrittskarte. Das heißt, dass Familien ab dem dritten Kind keinen 
extra Eintritt bezahlen müssen. Rund 500 Familien mit circa 1900 Kin-
dern haben die Karte seit Beginn des Jahres 2020 erhalten. Mittlerweile 
akzeptieren über 55 Kultur- und Freizeiteinrichtungen in ganz Thüringen 
die Karte. Immer neue Partner ergänzen das Angebote an Freizeitparks, 
Museen, Burgen, Tierparks bis hin zu Höhlen und Schwimmbädern.
Mit der Mehrkindfamilienkarte sind Familien zudem für ein Jahr lang kos-
tenlos Mitglied im Verband der Jugendherbergen und haben die Möglich-
keit als Familie, in einer der vielen Unterkünfte zu übernachten. Ideal für 
einen Kurzurlaub, kann man in den Jugendherbergen einmal den Alltag 
hinter sich lassen. Auch für Sport, Spiel und Freizeitabenteuer eignen 
sich die Häuser bestens.
Die Karte kann kostenlos unter Vorlage eines aktuellen Kindergeldbe-
scheides von allen Familien mit Wohnsitz in Thüringen unter www.famili-
enkarte-thueringen.de bestellt werden.

Kontakt:
Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V.
Tel. 0176 - 213 214 18
projekt@familienkarte-thueringen.de
Instagram: @familienkarte_thueringen
Facebook: www.facebook.com/mehrkindfamilienkarte

Klappe die Zehnte –  
Fussballferienschule in Bad Frankenhausen
Traditionell läutet die Fussballferienschule in Bad Frankenhausen die 
Sommerferien ein. In diesem Jahr findet bereits zum zehnten Mal die 
Fussballferienschule auf dem Vereinsgelände des SV Blau-Weiß 91 Bad 
Frankenhausen statt.
Statt Thüringenliga oder dem ersten Pflichtspiel vom Transfercoup der 
Kurstädter, Carsten Kammlott, gibt es in dieser Woche im Stadion an der 
Wipper erst mal zahlreiche Kinder aus der gesamten Region zu bestau-
nen, die zu Beginn der Ferien ihrer Leidenschaft folgen und insgesamt 
5 Tage ins Fußballcamp gehen, wo sie täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr 
betreut und versorgt werden.
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Neue Heimleitung im Wohnstift Kloster Donndorf

Susann Meinert ist nun Leiterin des Seniorenzentrums

Im Wohnstift Kloster Donndorf wurde trotz notwendiger Schutzmaßnah-
men vor 
Corona-Infektionen ein schönes Sommerfest veranstaltet. Allerdings 
fand dieses mit Masken, ohne gemeinsame Mahlzeiten und in den je-
weiligen Wohnbereichen statt. Ein Alleinunterhalter musizierte vor dem 
Haus, so dass die Bewohner vom Balkon oder Fenster zuhören konnten. 
Außerdem wurde Bernd Lindig verabschiedet. Drei Jahre lang hatte er 
das Wohnstift geleitet und wechselt nun in das Marie Seebach Stift nach 
Weimar. Ihm wurde herzlich für seine engagierte Arbeit gedankt.
Die langjährige Stellvertreterin Susann Meinert wurde als neue Leiterin 
genannt, die Zulassung von der Heimaufsicht stand da aber noch aus. 
Der positive Bescheid folgte Anfang Juli, so dass das Wohnstift Klos-
ter Donndorf nun auch ganz offizielle eine neue Einrichtungsleitung hat: 
Frau Susann Meinert und Pflegedienstleiterin Petra Melzer. Die Damen 
werden das Haus in bewährter Weise führen, wobei das Wohl der Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie das aller Mitarbeitenden an erster 
Stelle steht.

Kontakt:
Wohnstift Kloster Donndorf
Kloster 2, 06571 Roßleben-Wiehe OT Kloster Donndorf
Tel.: 034672 - 69 13-0

Sprechtag des Bürgerbeauftragten  
in Sondershausen 
Sie  verstehen Ihren amtlichen Bescheid nicht? Sie haben sich im Laby-
rinth der Ämter und Behörden verlaufen und brauchen Unterstützung? 
Oder Sie benötigen einfach nur eine Information oder Auskunft und wis-
sen aber nicht, an wen Sie sich wenden können? 

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen hilft Bürgerinnen und 
Bürgern in allen Fällen, in denen sie von einer Handlung der öffentlichen 
Verwaltung betroffen sind. Er schaut genau hin, überprüft, berät und un-
terstützt Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsangelegenheiten. Jeder 
hat das Recht, sich an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Seine Hilfe 
ist kostenlos. 

Der  nächste Sprechtag des Bürgerbeauftragten des Freistaats Thürin-
gen, Dr. Kurt  Herzberg, findet statt am: 

1. September 2020 
ab 9.00 Uhr 

im Landratsamt Kyffhäuserkreis,
Markt 8, 99706 Sondershausen (Sitzungszimmer) 

Aus organisatorischen Gründen vereinbaren Sie bitte Ihren persönlichen 
Gesprächstermin unter der Tel.-Nr.: 0361 57 3113871 oder unter post@
buergerbeauftragter-thueringen.de. 

Der Sprechtag findet unter Einhaltung der Infektionsschutzbedingungen 
statt. 

Weitere Sprechtage, u.a. im Büro des Bürgerbeauftragten in Erfurt, fin-
den Sie unter www.buergerbeauftragter-thueringen.de. 

Sie können sich auch gern schriftlich oder telefonisch an den Bürgerbe-
auftragten wenden. 

Alle Informationen finden Sie auch unter 
www.buergerbeauftragter-thueringen.de.

42. Kyffhäuser-Berglauf darf stattfinden

Die offizielle Genehmigung durch das Gesundheitsamt liegt vor. Somit 
darf der 42. Kyffhäuser-Berglauf am 5. September stattfinden. Seit dem 
2. Juli kann man sich unter kyffhaeuser-berglauf.de wieder anmelden. 
Auf Grund der Einschränkungen können wir nur 999 Teilnehmer zulas-
sen. Somit wird es eine reine Laufveranstaltung, ohne Mountainbiker und 
Wanderer sein. Auch der Bambinilauf und der 2km-Schülerlauf entfallen 
in diesem Jahr. Wer bereits hierfür gemeldet ist, wird automatisch ins 
nächste Jahr übertragen.
Angeboten werden der 6km- und 14km-Lauf, sowie der Halbmarathon 
und der Marathon. Dieser wird jedoch nicht wie gewohnt über das Kyff-
häuser-Denkmal verlaufen, sondern zweimal entlang der Halbmarathon-
Strecke.
Auch der Streckenverlauf nach dem Start wurde geändert (siehe Karte). 
Wer teilnehmen möchte muss sich vorher online anmelden. Eine Nach-
meldung wird es dieses Mal nicht geben.
Wir freuen uns trotz aller Einschränkungen auf eine schöne Veranstal-
tung und hoffen, dass Ihr dabei seid!

Euer Team vom KBLV

Solarwärme-Check

So vermeiden Sie typische Fehler bei Solarwärmeanlagen
Solarthermie ist eine bewährte und umweltfreundliche Technologie. 
Doch die Erfahrung aus über 1.800 untersuchten Anlagen zeigt, 
dass deren volles Potenzial oft nicht ausgeschöpft wird. Der Solar-
wärme-Check der Verbraucherzentrale hilft bei der Optimierung.
Der Sommer ist in vollem Gange - gerade jetzt ist es wichtig, dass die 
Anlage auf dem eigenen Dach optimal läuft. Doch bei einer Untersu-
chung der Energieberatung der Verbraucherzentrale von über 1.800 
Solarthermie-Anlagen stellte sich heraus, dass rund 65 Prozent der Anla-
gen keinen Wärmemengenzähler haben. Somit kann ihre Effizienz nicht 
überprüft werden. Fast zwei Drittel der Anlagenbesitzer haben darüber 
hinaus keinen Wartungsvertrag abgeschlossen, was dazu beiträgt, dass 
Störungen oder Totalausfälle der Anlage lange unbemerkt bleiben. Total-
ausfälle treten bei fast 10 Prozent der Anlagen auf.
„Eine einfache Funktionskontrolle ist das Ausschalten des Heizkessels 
im Sommer. In dieser Zeit sollte jede Solarthermie-Anlage das Trinkwas-
ser erwärmen können“, erklärt Ramona Ballod, Energiereferentin der 
Verbraucherzentrale Thüringen. Die Expertin rät Besitzern einer Solar-
thermie-Anlage deren zeitnahe Überprüfung, um eventuelle Schwach-
stellen aufzudecken. Hierfür eignet sich unter anderem der Solarwärme-
Check der Verbraucherzentrale. Ein Termin kann unter der kostenfreien 
Telefonnummer 0800 809 802 400 oder unter 0361 555140 vereinbart 
werden. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium 
und der Landesenergieagentur ThEGA ist der Solarwärme-Check in Thü-
ringen kostenfrei.
Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist 
ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.


